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AACHEN, DEN 08. Oktober 2020 NR. 26

STÄDTEREGION AACHEN

Allgemeinverfügung der StädteRegion Aachen
zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen, die der Verhü-
tung und Bekämpfung einer weiteren Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 in Einrichtungen mit umfas-
sendem Leistungsangebot (EuLA), Kurzzeitpflegeein-
richtungen und anbieterverantworteten Wohngemein-
schaften nach dem Wohn- und Teilhabegesetz auf dem 
Gebiet der Stadt Aachen dienen

Gemäß § 28 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämp-
fung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektions-
schutzgesetz -IfSG) vom 20.07.2000, BGBl. I S. 1045, zu-
letzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 27.03.2020, 
BGBL. I S. 587 in Verbindung mit § 35 Satz 2 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein – Westfalen 
(VwVfG NRW) vom 12.11.1999 (GV. NRW S. 602) jeweils 
in der z. Zt. gültigen Fassung erlässt der Städteregionsrat der 
StädteRegion Aachen folgende

Allgemeinverfügung

1. Besuche in Einrichtungen mit umfassendem Leistungs-
angebot, Kurzzeitpflegeeinrichtungen und in anbieterver-
antworteten Wohngemeinschaften nach dem Wohn- und 
Teilhabegesetz sind ab sofort nur noch unter den folgen-
den Maßgaben zugelassen:

a. Die Besuche dürfen nur in abgetrennten Arealen oder 
im Außenbereich stattfinden; in jedem Fall ist sicher-
zustellen, dass Besucher_innen nicht mit anderen Be-
wohner_innen oder Mitarbeiter_innen in Kontakt 
kommen.

b. Bei den Besuchen sind geeignete Schutzmaßnahmen 
wie Abstände, Plexiglasscheiben etc. einzurichten, so 
dass ein physischer Kontakt zu Bewohner_innen aus-
geschlossen werden kann.

c. Bei den Besuchen herrscht eine Maskenpflicht, sofern 
sie im abgetrennten Innenbereich einer Einrichtung 
stattfinden.

d. Die Besuche sind auf 1 Stunde pro besuchter Person 
und max. 2 Besucher_innen pro Tag zu begrenzen, so-
fern diese im Innenbereich stattfinden.

2. Sofern Bewohner_innen die Einrichtung verlassen, um 
Personen zu treffen, ohne dass dabei Schutzmaßnahmen 
im Sinne der Ziffer 1 eingehalten werden, ist eine an-
schließende Quarantäne auf dem Bewohnerzimmer von 

14 Tagen erforderlich. Ein Verlassen der Einrichtung für 
den Besuch einer Werkstatt für Menschen mit Behinde-
rung ist nicht von dieser Regelung betroffen.

3. Die übrigen Bestimmungen der Allgemeinverfügung des 
Landes NRW zum Schutz von Pflegeeinrichtungen vor 
dem Eintrag von SARS-CoV-2-Viren unter Berücksichti-
gung des Rechts auf Teilhabe und sozialer Kontakte der 
pflegebedürftige Menschen (CoronaAVPflegeundBesu-
che) und der Allgemeinverfügung des Landes NRW zum 
Schutz von Menschen mit Behinderungen und Personen 
mit besonderen sozialen Schwierigkeiten in der Einglie-
derungshilfe und Einrichtungen der Sozialhilfe vor dem 
Eintrag von SARS-CoV-2-Viren unter Berücksichtigung 
des Rechts auf soziale Teilhabe (CoronaAVEGHSozH) 
bleiben hiervon unberührt.

4. Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort voll-
ziehbar (§ 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG).

5. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
gegen eine der vollziehbaren Anordnungen unter Ziffer 1. 
bis 4. dieser Allgemeinverfügung verstößt. Die Ord-
nungswidrigkeit kann gemäß § 73 Abs. 1a i. V. m. § 28 
Abs. 1 IfSG mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € geahndet 
werden. 

6. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft und gilt zunächst bis zum 
31.10.2020. 

Rechtsgrundlagen:

• § 28 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz (IfSG)
• § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 Infektionsschutzgesetz 

(IfSG)
• § 3 Infektionsschutz- und Befugnisgesetz vom 14.04.2020 

(GV.NRW. S. 218)
• § 43 Abs. 1 Wohn- und Teilhabegesetz (WTG)

– jeweils in der z. Zt. gültigen Fassung –

Begründung: 

Mit Blick auf die derzeitige Infektionswelle durch das Coro-
navirus SARS-CoV-2 in Deutschland wird durch das Robert-
Koch-Institut eine Gefährdungslage in Bezug auf die Ver-
breitung des Virus angenommen. Um das Gesundheitswesen 
nicht zu überlasten und die erforderlichen Kapazitäten für die 
Behandlung der Erkrankten, aber auch sonstige Krankheits-
fälle bereit zu halten und die erforderliche Zeit für die Ent-
wicklung bislang nicht vorhandener Therapeutika und Impf-
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stoffe zu gewinnen, ist es notwendig, den Eintritt von 
weiteren SARS-CoV-2- Infektionen zu vermeiden, zumin-
dest aber zu verzögern.

Bei SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krankheitserre-
ger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. Der Virus wird von Mensch 
zu Mensch, hauptsächlich im Wege der Tröpfcheninfektion 
übertragen. Dies kann direkt über die Schleimhäute der 
Atemwege geschehen oder auch indirekt über Hände, die 
dann mit Mund- oder Nasenschleimhaut sowie der Augen-
bindehaut in Kontakt gebracht werden. Insofern erhöht sich 
das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus bei per-
sönlicher Nähe und Kontaktdauer potentiell und damit die 
Gefahr, dass sich die Infektionen in der Bevölkerung weiter-
verbreiten. Ausscheider_innen des Virus können dabei selber 
vollkommen symptomlos sein.

Nach der Einschätzung des Robert-Koch-Institutes (RKI) 
sind zur Bewältigung der aktuellen Weiterverbreitung des 
COVID-19-Virus „massive Anstrengungen auf allen Ebenen 
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes erforderlich“. Es wird 
das Ziel verfolgt, die Infektionen in Deutschland so früh wie 
möglich zu erkennen und die weitere Ausbreitung des Virus 
so weit wie möglich zu verzögern. Besonders geschützt wer-
den die Personengruppen, bei denen nach Einschätzung des 
RKI von einer besonderen Gefahr für einen schweren Verlauf 
auszugehen ist.

Nach aktueller Einschätzung des Robert-Koch-Instituts 
(RKI) vom 23.09.2020 werden bei folgenden Personengrup-
pen schwere Krankheitsverläufe häufiger beobachtet:
• ältere Personen (mit stetig steigendem Risiko für einen 

schweren Verlauf ab etwa 50–60 Jahren; 86 % der in 
Deutschland an COVID-19 Verstorbenen waren 70 Jahre 
alt oder älter [Altersmedian: 82 Jahre])

• Männliches Geschlecht
• Raucher (schwache Evidenz)
• stark adipöse Menschen
• Personen mit bestimmten Vorerkrankungen, ohne 

Rangfolge: 
o des Herz-Kreislauf-Systems (z. B. koronare Herzer-

krankung und Bluthochdruck)
o  chronische Lungenerkrankungen (z. B. COPD)
o chronische Nieren- und Lebererkrankungen
o Patienten mit Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)
o Patienten mit einer Krebserkrankung
o Patienten mit geschwächtem Immunsystem (z. B. auf-

grund einer Erkrankung, die mit einer Immunschwä-
che einhergeht oder durch die regelmäßige Einnahme 
von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflus-
sen und herabsetzen können, wie z. B. Cortison)

In Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot nach 
dem Wohn- und Teilhabegesetz, Kurzzeitpflegeeinrichtun-
gen und anbieterverantworteten Wohngemeinschaften treten 
diese Personengruppen fast ausschließlich und regelhaft auf.

Mit dem Schutz der Bevölkerung allgemein sind gesamtge-
sellschaftliche Anstrengungen wie die Reduzierung von sozi-
alen Kontakten mit dem Ziel der Vermeidung von Infektio-
nen im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich sowie 
eine Reduzierung der Reisetätigkeit verbunden. Daraus lässt 
sich ableiten, dass gerade Einrichtungen, in denen überwie-

gend Angehörige der besonders vulnerablen Zielgruppen le-
ben, besonders geschützt werden müssen. Nur so kann er-
reicht werden, dass eine Weiterverbreitung der Infektionen 
mit dem COVID-19-Virus in die Einrichtungen verhindert 
wird oder zumindest verlangsamt wird. Eine Ausbreitung des 
Virus in Einrichtungen mit besonders vulnerablen Zielgrup-
pen führt zu einer besonderen Lebensgefahr für die dortigen 
Bewohner_innen und in der Folge auch zu einer besonderen 
Belastung der Einrichtungen des Gesundheitswesens.

Der maßgebliche RKI-Inzidenz-Wert liegt im Stadtgebiet 
Aachen am 08.10.2020 bei 50,21 und überschreitet die in der 
CoronaSchVO vorgegebene Grenze von 50 Neuinfizierten je 
100.000 Einwohner.

Meine Anordnungen stellen nach § 28 Abs. 1, Satz 2 Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG), wie oben erläutert eine notwendige 
Maßnahme zum Schutz der besonders vulnerablen Personen-
gruppen vor einer weiteren unkontrollierbaren Weiterver-
breitung der Infektionen mit dem COVID-19 Virus in den 
Einrichtungen dar und dienen einem möglichst weitgehen-
den Gesundheitsschutz der Bewohner_innen.

Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen ge-
hört bei Einrichtungen, in denen Personen leben, die durch 
Alter, Vorerkrankung oder Behinderung einem besonderen 
Risiko durch das Corona-Virus ausgesetzt sind, notwendiger-
weise eine Beschränkung der Besuchsregelungen.

Im Sinne einer Härtefallregelung ist es jedoch erforderlich, 
dass Ausnahmen für besondere Einzelfälle zugelassen wer-
den. Dabei ist zu prüfen, durch welche Auflagen das Infekti-
onsrisiko maximal reduziert werden kann.

Unter den mir zur Verfügung stehenden Schutzmaßnahmen, 
sind die Anordnungen die einzigen möglichen Schutzmaß-
nahmen, die zur Verfügung stehen. Anderenfalls bliebe nur 
noch ein vollständiges Besuchsverbot.

Weil es bereits im Frühjahr in mehreren Einrichtungen zu  
Ausbrüchen gekommen ist, sind die angeordneten Maßnah-
men folgerichtig, erforderlich, angemessen und in besonde-
rer Weise geeignet, eine weitere Verbreitung des Virus in den 
Einrichtungen einzudämmen.

Um das Ziel, die Verbreitung des Virus in diese Einrichtun-
gen zu verhindern, zu erreichen, sehe ich mich veranlasst, die 
oben genannten Maßnahmen anzuordnen.

Die StädteRegion Aachen ist im Bereich der Einrichtungen 
nach dem Wohn- und Teilhabegesetz als sondergesetzliche 
Ordnungsbehörde für die Anordnung und Durchführung des 
Infektionsschutzgesetzes zuständig (§3 der Verordnung zur 
Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutz-
gesetz – ZVO-IfSG i. V. m. § 43 Abs. 1 WTG).

Gem. § 28 Abs. 1, Satz 1,2 IfSG trifft die zuständige Behör-
de die notwendigen Schutzmaßnahmen, wenn Kranke, 
Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Aus-
scheider_innen festgestellt werden, oder sich ergibt, dass ein 
verstorbener Kranker, Krankheitsverdächtiger oder Aus-
scheider_in war, soweit und solange es zur Verhinderung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist.
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Die Tatbestandsvoraussetzungen des § 28 Abs. 1, Satz 1 und 
2 IfSG sind gegeben, da die Fallinzidenz (Neuinfizierte pro 
100.000 Einwohner/ 7 Tage) im Stadtgebiet Aachen über 50 
liegt, ist die reale Gefahr gegeben, dass Besucher_innen das 
Virus in die Einrichtung tragen. Es ist zum Schutz der Be-
wohner_innen notwendig, den Eintrag des Virus von außen 
in Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot, Kurz-
zeitpflegeeinrichtungen und anbieterverantwortete Wohnge-
meinschaften  nach dem Wohn- und Teilhabegesetz zu 
verhindern.

Liegen die Voraussetzungen des § 28 IfSG vor, trifft die zu-
ständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen.

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar 
nach § 28 Abs. 3 in Verbindung mit § 16 Abs. 8 IfSG. Die An-
fechtungsklage hat keine aufschiebende Wirkung. 
Diese Allgemeinverfügung gilt gemäß § 41 Abs. 4 Satz 3 und 
4 VwVfG NRW einen Tag nach der Bekanntmachung als 
bekanntgegeben.

Anhörung:

Im Sinne des § 28 Abs. 2 Nr. 1 des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG) vom 
12.11.1999 in der derzeit geltenden Fassung kann vor dem 
Erlass eines Verwaltungsaktes, der in die Rechte eines Betei-
ligten eingreift, von dessen Anhörung abgesehen werden, 
wenn sie nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten 
ist, insbesondere wenn eine sofortige Entscheidung im öf-
fentlichen Interesse notwendig erscheint.

Unter Berücksichtigung der sehr dynamischen Verbreitung 
des Virus SARS –CoV-2/COVID-19 ist eine unmittelbare er-
hebliche Gefahr für bedeutende öffentliche Rechtsgüter wie 
die Gesundheit der Bewohner_innen/Besucher_innen der 
o.g. Einrichtungen gegeben.

Daher ist eine sofortige ordnungsbehördliche Entscheidung 
im öffentlichen Interesse erforderlich. Somit wurde in die-
sem Einzelfall vor Erlass dieser Ordnungsverfügung von ei-
ner Anhörung abgesehen.

Selbstverständlich steht es Ihnen frei, bei meinem Amt für 
Soziales und Senioren (A 50.3/Angelegenheiten nach dem 
Wohn- und Teilhabegesetz) zu dieser Allgemeinverfügung 
schriftlich bzw. zur Niederschrift Stellung zu nehmen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nates nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Aa-
chen, Justizzentrum, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, 
erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Ver-
waltungsgericht zu erklären.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle des Ge-
richts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verant-
wortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-

lungsweg gem. § 55a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. Die 
für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten techni-
schen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbe-
dingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer 
Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 
(BGBl. I S. 3803) in der zurzeit gültigen Fassung.

Sollte die Frist durch eine_n von Ihnen Bevöllmächtigte_n 
versäumt werden, würde dessen Verschulden Ihnen zuge-
rechnet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de.

Hinweise:

Eine Klage gegen diese Allgemeinverfügung hat gem. § 28 
Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 IfSG keine aufschiebende Wir-
kung. Dies bedeutet, dass die Allgemeinverfügung auch dann 
befolgt werden muss, wenn sie mit einer Klage angegriffen 
wird. Beim Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 
92, 52070 Aachen, kann gemäß § 80 Absatz 5 VwGO die 
Herstellung der aufschiebenden Wirkung beantragt werden.

Ordnungswidrigkeit:

Ordnungswidrig handelt gem. § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig einer vollziehbaren Anordnung 
gem. § 28 Abs. 1, Satz 1 oder Satz 2 IfSG, jeweils auch in 
Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 32 Satz 1 
IfSG, zuwider handelt. 

Strafbarkeit:

Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer eine in § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG bezeichne-
te vorsätzliche Handlung begeht und dadurch eine in § 6 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 IfSG genannte Krankheit oder einen in § 7 
IfSG genannten Krankheitserreger verbreitet.

Aachen, den 08.10.2020 Der Städteregionsrat
 Dr. Tim Grüttemeier

STÄDTEREGION AACHEN

Allgemeinverfügung der StädteRegion Aachen
zur Umsetzung von Schutzmaßnahmen, die der Verhü-
tung und Bekämpfung einer weiteren Ausbreitung des 
Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem Gebiet der StädteRe-
gion Aachen (außer Stadt Alsdorf und Stadt Aachen) 
dienen

Gemäß § 28 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämp-
fung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektions-
schutzgesetz -IfSG) vom 20.07.2000, BGBl. I S. 1045, zu-
letzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 27.03.2020, 
BGBL. I S. 587 in Verbindung mit § 3 Abs. 2 Ziff. 1 des In-
fektionsschutz- und Befugnisgesetzes (IfSBG-NRW) und § 
15 a Abs. 2 Ziff. 2 der (Coronaschutzverordnung - Coro-
naSchVO) sowie § 35 Satz 2 des Verwaltungsverfahrensge-
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setzes für das Land Nordrhein – Westfalen (VwVfG NRW) 
vom 12.11.1999 (GV. NRW S. 602) jeweils in der z. Zt. gül-
tigen Fassung erlässt der Städteregionsrat der StädteRegion 
Aachen folgende

Allgemeinverfügung

Es treten ab sofort nachfolgende Maßnahmen in Kraft:

I. Private Feste (Veranstaltungen mit vornehmlich ge-
selligem Charakter)

1. Private Feste sind gem. § 13 Abs. 5 CoronaSchVO 
nur aus einem herausragenden Anlass, z.B. als Jubilä-
um, Hochzeits-, Tauf- Geburtstags- oder Abschluss-
feier, zulässig. Als herausragender Anlass gilt dabei 
ausschließlich ein besonderer oder runder Geburtstag. 
Die Zulässigkeit von Abschlussfeiern als herausra-
gender Anlass bezieht sich dabei auf die Feier eines 
geschlossenen Abschlussjahrgangs.

2.  Für private Feste nach § 13 Abs. 5 CoronaSchVO, die 
außerhalb der eigenen Wohnung mit zeitgleich mehr 
als 25 erwarteten Personen stattfinden, gilt ab dem 
Tag der Bekanntmachung eine Anzeigepflicht. Veran-
stalter und damit anzeigepflichtig sind die Personen, 
die zu einem solchen Fest einladen.

3. Der Anzeige ist eine ausführliche Darstellung des 
Veranstalters beizufügen, welche Schutzmaßnahmen 
zur Verhinderung der Verbreitung von SARS-CoV-2 
getroffen werden. Diese Darstellung muss eine Be-
gründung enthalten, warum eine Verschiebung oder 
Absage der Veranstaltung nicht in Betracht kommt.

4. Die Überlassung von gewerblichen Räumlichkeiten, 
Nebenräumen von Gaststätten, Vereinsheimen, Frei-
zeiteinrichtungen oder ähnlichen Räumlichkeiten für 
die in Ziff. 1 genannten Feste ist den jeweils örtlich 
zuständigen Ordnungsbehörden der betroffenen Kom-
mune innerhalb der StädteRegion Aachen (außer 
Stadt Alsdorf und Stadt Aachen) schriftlich per Post 
oder Fax oder elektronisch per Mail von den Inhabern 
der Räume anzuzeigen.

5. Die Anzeige von Veranstaltungen von privaten Festen 
nach Ziff. 2 muss analog zu § 13 Abs. 5 CoronaSch-
VO spätestens drei Werktage vor dem geplanten Ter-
min schriftlich per Post oder Fax oder elektronisch 
per Mail bei der jeweils örtlich zuständigen Ord-
nungsbehörde der betroffenen Kommune innerhalb 
der StädteRegion Aachen (außer Stadt Alsdorf und 
Stadt Aachen) vorliegen.

Hinweis:

Liegt die 7-Tages-Inzidenz nach den täglichen Veröffentli-
chungen des Landeszentrums Gesundheit bezogen auf das 
Gebiet der StädteRegion Aachen (außer Stadt Aachen) über 
dem Wert von 35, dürfen gem. § 15a Abs. 2 Ziff. 1 Coro-
naSchVO an Festen nach § 13 Abs. 5 in öffentlichen oder an-
gemieteten Räumlichkeiten höchstens 50 Personen 
teilnehmen.

Ab einer 7-Tages-Inzidenz von 50 dürfen gem. § 15a Abs. 3 
CoronaSchVO an Festen nach § 13 Abs. 5 in öffentlichen 
oder angemieteten Räumlichkeiten höchstens 25 Personen 
teilnehmen.

Ausnahmen in Einzelfällen davon sind nur durch Genehmi-
gung der jeweils örtlich zuständigen Ordnungsbehörde in-
nerhalb der StädteRegion Aachen (außer Stadt Aachen) auf 
der Basis eines besonderen Hygiene- und Infektionsschutz-
konzeptes nach § 2b Abs. 1 CoronaSchVO zulässig. 

II. Öffentliche Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen, 
Aufführungen und Konzerte

1. Für öffentliche Veranstaltungen, Kulturveranstaltun-
gen, Konzerte, Aufführungen und ähnliche Veranstal-
tungen gelten die nachfolgend unter Ziff. 2-9 genann-
ten, weitergehenden Schutz- und Kontrollmaßnahmen 
zusätzlich zu den bestehenden Vorschriften aus der 
CoronaSchVO sowie den besonderen Hygiene- und 
Infektionsschutzkonzepten.

2.  Durch geeignete Maßnahmen (z.B. Ordnerpersonal) 
ist sicherzustellen, dass das Hygiene- und Infektions-
schutzkonzept genau beachtet und eingehalten wird.

3. Abstände sind auf 2,00 m zu erhöhen.

4.  Die einzuhaltenden Abstände (auch in Einlass- und 
Wartebereichen, vor Sanitäranlagen und gastronomi-
schen Einrichtungen etc.) sind zu kontrollieren.

5.  Es dürfen ausschließlich Haushaltsgemeinschaften 
nebeneinander sitzen und dazwischen ist der erhöhte 
Abstand von 2,00 m einzuhalten.

6.  Im Rahmen der besonderen Rückverfolgbarkeit gem. 
§ 2a Abs. 2 CoronaSchVO ist eine namentliche Sitz-
plandokumentation zu erstellen.

7.  Es ist sicherzustellen, dass die Personendaten im Rah-
men der Rückverfolgbarkeit korrekt und leserlich 
sind, insbesondere ist zu vermeiden, dass Teilnehmer 
offensichtlich falsche Personendaten angeben.

8. Die Verpflichtung zum ständigen Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung besteht auch am Sitzplatz.

9. Es muss sichergestellt werden, dass Gäste bei musika-
lischen Beiträgen nicht mitsingen.

III. Sportveranstaltungen im Innenbereich

1. Für Sportveranstaltungen in geschlossenen Räum-
lichkeiten gelten die nachfolgend unter Ziff. 2-6 ge-
nannten, weitergehenden Schutz- und Kontrollmaß-
nahmen zusätzlich zu den bestehenden Vorschriften 
aus der CoronaSchVO und den besonderen Hygiene- 
und Infektionsschutzkonzepten.

2. Die Zuschauerzahl ist unter Berücksichtigung der er-
höhten Abstände von 2,00 m zwischen Haushaltsge-
meinschaften zu beschränken.
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3. Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung besteht dauerhaft, auch am Sitzplatz.

4. Fangesänge sind unter allen Umständen zu 
unterbinden.

5. Im Rahmen der besonderen Rückverfolgbarkeit gem. 
§ 2a Abs. 2 CoronaSchVO ist eine namentliche Sitz-
plandokumentation zu erstellen.

6. Es ist sicherzustellen, dass die Personendaten im Rah-
men der Rückverfolgbarkeit korrekt und leserlich 
sind, insbesondere, dass niemand offensichtlich fal-
sche persönliche Daten angibt.

IV. Diese Anordnungen sind sofort vollziehbar.

V. Diese Anordnungen gelten für das gesamte Gebiet der 
StädteRegion Aachen (außer Stadt Alsdorf und Stadt 
Aachen).

VI. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft und gilt bis zum Ablauf des 
31.10.2020. 

Rechtsgrundlagen:

• §§ 13, 15a der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierun-
gen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutz-
verordnung – CoronaSchVO) vom 30. September 2020 
(GV. NRW. S. 915)

• § 3 Infektionsschutz- und Befugnisgesetz –IfSBG-NRW- 
vom 14. April 2020      (GV. NRW. S. 218b)

• § 28 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz - IfSG - vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), neu gefasst durch Artikel 1 Nr. 6 
des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) sowie 
§ 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG

•  §§ 35 Satz 2, 41 Abs. 3 und 4 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG 
NRW) vom 23. Januar 2003 (BGBl S. 102), geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(BGBl S. 2639)

• § 80 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO - vom 
19. März 1991 (BGBl. I S. 686)

- jeweils in der z. Zt. gültigen Fassung -

Begründung: 

Die weltweite Ausbreitung der Lungenerkrankung CO-
VID-19 wurde am 11.03.2020 von der WHO zu einer Pande-
mie erklärt. Sowohl in Deutschland, als auch weltweit han-
delt es sich um eine dynamische und ernstzunehmende 
Situation, in der mehrere tausend Menschen zu Tode gekom-
men sind. Die Zahl der Infektionsfälle nimmt weiterhin zu. 
Mithin kommt es bundesweit zu unterschiedlich starken Aus-
bruchsgeschehen, insbesondere im Zusammenhang mit Fei-
ern im Familien- und Freundeskreis und bei 
Gruppenveranstaltungen.

Bei dem Virus SARS-CoV-2 handelt es sich um einen Krank-
heitserreger im Sinne des § 2 Nr. 1 IfSG. Der Virus wird von 
Mensch zu Mensch übertragen. Hauptübertragungsweg ist 
die Tröpfcheninfektion. Dies kann direkt von Mensch zu 

Mensch über die Schleimhäute der Atemwege geschehen 
oder auch indirekt über Hände, die dann mit Mund- oder Na-
senschleimhaut sowie der Augenbindehaut in Kontakt ge-
bracht werden. Insofern erhöht sich das Risiko einer Anste-
ckung mit dem SARS-CoV-2 Virus bei engem Kontakt ohne 
Einhaltung von Mindestabständen und bei Veranstaltungen 
mit einer hohen Besucherzahl potentiell und damit steigt die 
Gefahr, dass sich die Infektionen in der Bevölkerung weiter-
verbreiten. Das Zusammentreffen größerer Personengruppen 
in der Öffentlichkeit, auf Sportanlagen und bei Freizeitaktivi-
täten sowie insbesondere bei Festen mit geselligem Charak-
ter ohne Einhaltung von Abständen führt daher zu einem er-
höhten Risikopotenzial.

Das Infektionsrisiko ist stark von dem individuellen Verhal-
ten (AHA-Regel: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltags-
masken tragen), der Belüftungssituation in den Räumlichkei-
ten und der regionalen Verbreitung abhängig. Bei der 
Übertragung spielen Risikobegegnungen (wie z.B. 15 Minu-
ten andauernder face-to-face Kontakt bei Nichteinhaltung 
von Mindestabständen und Maskenpflicht) eine besondere 
Rolle. Die Aerosolausscheidung steigt bei lautem Sprechen, 
Singen oder Lachen stark an. Insbesondere in geschlossenen 
Räumen steigt das Risiko einer Übertragung deutlich und be-
steht auch, wenn ein Abstand von mehr als 1,5 m eingehalten 
wurde. Wenn der Mindestabstand von 1,5 m ohne Mund-Na-
sen-Bedeckung unterschritten wird, z. B. wenn Gruppen von 
Personen an einem Tisch sitzen, feiern, tanzen oder bei grö-
ßeren Menschenansammlungen, besteht auch im Freien ein 
erhöhtes Übertragungsrisiko.

Mit Blick auf das derzeitige Infektionsgeschehen im Zusam-
menhang mit SARS-CoV-2 in Deutschland schätzt das Ro-
bert-Koch-Institut (RKI) die Gefährdungslage für die Ge-
sundheit der Bevölkerung in Bezug auf die Verbreitung des 
Virus als hoch, für Risikogruppen als sehr hoch ein. Auf-
grund der dynamischen Lage kann diese Einschätzung sich 
kurzfristig durch fortlaufend neue Erkenntnisse der medizi-
nischen und epidemiologischen Forschung ändern.

Laut RKI sind zur Bewältigung der aktuellen Weiterverbrei-
tung des SARS-CoV-2 Virus „massive Anstrengungen auf al-
len Ebenen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes erforder-
lich“. Dabei wird das Ziel verfolgt, die Infektionen in 
Deutschland so früh wie möglich zu erkennen und die weite-
re Ausbreitung des Virus einzudämmen bzw. so weit wie 
möglich zu verzögern. Damit sind gesamtgesellschaftliche  
Anstrengungen wie die Reduzierung von sozialen Kontakten 
und Einschränkungen durch die Beachtung von Hygiene- 
und Verhaltensregeln mit dem Ziel der Vermeidung von In-
fektionen im privaten, beruflichen und öffentlichen Bereich 
sowie eine Reduzierung der Reisetätigkeit verbunden.

Um das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die erfor-
derlichen Kapazitäten für die Behandlung der Erkrankten, 
aber auch sonstige Krankheitsfälle bereit zu halten und die 
erforderliche Zeit für die Entwicklung bislang nicht vorhan-
dener Therapeutika und Impfstoffe zu gewinnen, ist es not-
wendig, den Eintritt von weiteren SARS-CoV-2-Infektionen 
zu verhindern bzw. zu verzögern.

Daraus lässt sich ableiten, dass gerade Zusammenkünfte mit 
erhöhten Teilnehmer-/Besucherzahlen oder solche mit einem 
erhöhten Gefährdungspotential, sei es der Struktur, dem Ver-
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halten der Besucher oder den Gegebenheiten der Zusammen-
kunft geschuldet, durch weitergehende Schutz- und Kontroll-
maßnahmen eingeschränkt werden müssen. Nur so kann 
erreicht werden, dass eine Weiterverbreitung der Infektionen 
mit dem SARS-CoV-2-Virus in der Bevölkerung verhindert 
wird oder zumindest verlangsamt wird.

Aktuell steigen die Infektionszahlen in Deutschland (Stand 
08.10.2020: 310,144,   d. h. 4.058 Fälle mehr als am Vortag) 
und insbesondere in Nordrhein-Westfalen (Stand 08.10.2020: 
75.671, d. h. 1.056 Fälle mehr als am Vortag) wieder deutlich 
an. Damit ist die Infektionszahl im Verhältnis zum Vortag in 
NRW mit Abstand am höchsten in ganz Deutschland.

Bei der überwiegenden Zahl der Fälle verläuft die Erkran-
kung mild. Die Wahrscheinlichkeit für schwere und auch 
tödliche Krankheitsverläufe nimmt mit zunehmendem Alter 
und bestehenden Vorerkrankungen zu. So beträgt die Anzahl 
der Todesfälle in Verbindung mit dem Virus SARS-CoV-2 in 
Deutschland 9.578, davon in NRW 1.894 (Stand: 08.10.2020). 
Das individuelle Risiko kann anhand der epidemiologischen/
statistischen Daten nicht abgeleitet werden. So kann es auch 
ohne bekannte Vorerkrankungen und bei jungen Menschen 
zu schweren bis hin zu lebensbedrohlichen Krankheitsver-
läufen kommen. Langzeitfolgen, auch nach leichten Verläu-
fen, sind derzeit noch nicht absehbar oder belegbar.

In der StädteRegion Aachen ist derzeit ein zunehmendes In-
fektionsgeschehen zu verzeichnen. Aktuell sind 243 Men-
schen in der StädteRegion mit dem Coronavirus infiziert, im 
Vergleich zum Vortag sind 52 infizierte Personen mehr regis-
triert (Stand. 08.10.2020). 

Werden Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsver-
dächtige oder Ausscheider festgestellt, so trifft die zuständige 
Behörde gem. § 28 Abs. 1 Satz 1 IfSG die notwendigen 
Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung 
der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. 
Unter diesen Voraussetzungen kann die zuständige Behörde 
gemäß § 28 Abs. 1 Satz 2 1. Halbsatz IfSG Veranstaltungen 
oder sonstige Ansammlungen von Menschen beschränken 
oder verbieten. Ausgehend von der Gesetzesbegründung sind 
hiervon alle Zusammenkünfte von Menschen erfasst, die 
eine Verbreitung von Krankheitserregern begünstigen.

Für diese Anordnungen zur Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten sind die Städte und Gemeinden als örtliche Ord-
nungsbehörde nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung be-
sonderer Handlungsbefugnisse im Rahmen einer epidemi-
schen Lage von nationaler oder landesweiter Tragweite und 
zur Festlegung der Zuständigkeiten nach dem Infektions-
schutzgesetz (Infektionsschutz- und Befugnisgesetz - IfSBG-
NRW) zuständig. Nach § 3 Absatz 2 Nr. 1 IfSBG können An-
ordnungen für den Bereich mehrerer örtlicher 
Ordnungsbehörden innerhalb eines Kreises durch die Kreise 
als untere Gesundheitsbehörden nach § 5 Absatz 2 Nr. 1 
ÖGDG erlassen werden. Um das Infektionsgeschehen kom-
munenübergreifend einzudämmen, sind die oben genannten 
Anordnungen innerhalb des StädteRegion Aachen (außer 
Stadt Alsdorf und Stadt Aachen) erforderlich. 

Die untere Gesundheitsbehörde der StädteRegion Aachen 
kann nach der Ermächtigung durch das Infektionsschutzge-

setz in Verbindung mit den Bestimmungen der Corona-
schutzverordnung NRW alle notwendigen Maßnahmen tref-
fen, die zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer 
Krankheiten erforderlich sind.

Ein wesentlicher Indikator für besondere Schutzmaßnahmen 
ist dabei die Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben 
Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner (7-Tage-Inzidenz).

Bei einer örtlichen Häufung von Infektionsfällen mit einer 
7-Tage-Inzidenz von 35 sind gem. § 15a Abs. 2 Ziff. 2 Coro-
naSchVO Schutzmaßnahmen umzusetzen, soweit das Infek-
tionsgeschehen nicht ausschließlich auf bestimmte Einrich-
tungen zurückzuführen ist. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von 50 
sind gem. § 15a Abs. 3 CoronaSchVO zwingend Schutzmaß-
nahmen anzuordnen. Für private Feste außerhalb der eigenen 
Wohnung werden anhand dieser Werte Beschränkungen der 
Gästezahl unmittelbar in § 15a CoronaSchVO geregelt (ab 
dem Wert von 35 max. 50 Teilnehmer, ab dem Wert von 50 
max. 25 Teilnehmer).

Diese Einschränkungen, auf die sich Bund und Länder geei-
nigt haben, entsprechen dem regionalen, differenzierten Vor-
gehen der „lokalen Corona-Bremse“. Generell sind Bürge-
rinnen und Bürger aufgerufen, genau und kritisch abzuwägen, 
ob und in welchem Umfang private Feierlichkeiten wirklich 
notwendig sind.

Für das Gebiet der StädteRegion Aachen (außer Stadt Aa-
chen) liegt dieser Wert der 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 38,1 
(Stand: 08.10.2020). Vor diesem Hintergrund greifen auf 
dem Gebiet der StädteRegion Aachen (außer Stadt Alsdorf 
und Stadt Aachen) die abgestimmten Schutz- und Kontroll-
maßnahmen zur Verhinderung oder zumindest zur Eindäm-
mung der Weiterverbreitung des Virus. In der StädteRegion 
Aachen ist inzwischen eine Vielzahl von Infektionsfällen 
festgestellt worden, bei denen das Coronavirus nachgewiese-
nermaßen im Rahmen von Zusammenkünften größerer Men-
schengruppen und privaten Feiern verbreitet wurde.

Daher sehe ich mich veranlasst, weitergehende Schutzmaß-
nahmen gem. § 15a Abs. 2 Ziff. 2 CoronaSchVO für private 
Feste nach I., öffentliche Veranstaltungen, Kulturveranstal-
tungen, Konzerte und Aufführungen sowie ähnliche Veran-
staltungen nach II. und für Sportveranstaltungen im Innenbe-
reich nach III. im Rahmen dieser Allgemeinverfügung auf 
Grundlage des § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG in Verbindung mit § 3 
Absatz 2 Nr. 1 IfSBG anzuordnen.

Das in § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG in Verbindung mit § 3 Absatz 
2 Nr. 1 IfSBG  eingeräumte Ermessen wird dabei pflichtge-
mäß ausgeübt. Hierbei sind die entgegengesetzten Interessen 
unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit 
gegeneinander abgewogen worden. Das Interesse der Allge-
meinheit an einer Verlangsamung der Verbreiterung des Vi-
rus und dadurch der Aufrechterhaltung eines funktionieren-
den Gesundheitssystems rechtfertigt die getroffenen 
Einschränkungen.

Vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung der 
SARS-CoV-2-Infektionen und den vorgeschriebenen Hand-
lungserfordernissen auf Basis der 7-Tage-Inzidenz gem. § 15 
a CoronaSchVO ist mein Entschließungsermessen insofern 
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reduziert, als weitergehende Schutzmaßnahmen zu treffen 
sind, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und Infek-
tionsketten zu unterbrechen. Dazu müssen kontaktreduzie-
rende Maßnahmen zur Beeinflussung, insbesondere Verzöge-
rung der Ausbreitungsdynamik ergriffen und Infektionsketten 
unterbrochen werden. Durch die mit Hilfe dieser Maßnah-
men verlangsamte Weiterverbreitung des Virus kann die 
dringend erforderliche Zeit gewonnen werden, um im Inter-
esse des Gesundheitsschutzes vulnerabler Personengruppen 
das Gesundheitssystem leistungsfähig zu halten. Die rasante 
Entwicklung des Infektionsgeschehens der letzten Tage zei-
gen, dass die bisherigen Maßnahmen – insbesondere die lan-
desweiten Regelungen der CoronaSchVO - nicht 
ausreichen. 

Da in der Vergangenheit insbesondere größere Feiergesell-
schaften lokal maßgeblich zum Infektionsgeschehen beige-
tragen haben, sind zur Verhinderung der weiteren Ausbrei-
tung Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet, erforderlich und 
angemessen sind, dass lokale Infektionsgeschehen einzu-
grenzen. Die unter I. dieser Allgemeinverfügung getroffenen 
Anordnungen sind geeignet, weil der Anstieg der Infektions-
zahlen auch auf das Zusammentreffen größerer Personen-
gruppen bei privaten Feierlichkeiten im geselligen Bereich 
zurückzuführen ist. Auch sind sie erforderlich, weil gerade 
größere Feste, Zusammenkünfte und Veranstaltungen zu ei-
ner erheblich höheren Zahl an Infizierten geführt haben. An-
dere Maßnahmen als die Reduzierung der Teilnehmerzahlen 
bei privaten Festen versprechen nicht den gleichen Erfolg 
hinsichtlich der Verhinderung von Infektionen.

Bei Feiern soll es demnach grundsätzlich möglich bleiben, 
diese durchzuführen, ggf. mit weniger belastenden Vorgaben 
als einer kompletten Absage der Veranstaltung.
Notwendig ist hierbei eine Abwägung in einem strukturierten 
Risikomanagementprozess, um die konkret zu ergreifenden 
Maßnahmen ermitteln zu können und die Veranstalter auf die 
Prüfung der Notwendigkeit von privaten Festen zu sensibili-
sieren. Hiervon ausgehend ist eine weitere Differenzierung 
der Veranstaltungen anhand ihrer Größe notwendig. Ange-
sichts des mit steigender Personenzahl ebenfalls steigenden 
Verbreitungsrisikos erscheint es zur sachgerechten Handha-
bung der Regelungen sinnvoll, für Veranstaltungen mit vor-
nehmlich geselligem Charakter grundsätzlich eine Anzeige-
verpflichtung aufzuerlegen, damit die örtlich zuständigen 
Ordnungsbehörden der Kommunen der StädteRegion Aa-
chen (ohne Stadt Aachen) überhaupt Kenntnis von der Veran-
staltung erhalten kann. Auch sind die Anordnungen sachge-
recht, weil bei privaten Festen, welche laut CoronaSchVO 
nicht unter die Masken- und Abstandspflicht fallen, nachge-
wiesenermaßen das Infektionsrisiko sehr hoch ist und mit 
steigender Besucherzahl und unkontrollierbaren Infektions-
ketten weiter anwächst.

Angesichts des erhöhten Risikos und der proportional höhe-
ren Anzahl an möglichen Infizierten kann es bei der Durch-
führung von Veranstaltungen nicht bei reinen Empfehlungen 
bleiben. Vor diesem Hintergrund ist die Begründung für die 
zwingende Durchführung zum aktuellen Zeitpunkt und die 
Vorsorge- und Hygienemaßnahmen abzufragen, um eine risi-
kogerechte Bewertung der Veranstaltung vornehmen zu 
können.

Auch die Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen im 

Bereich Kultur, Sport und sonstigen Darbietungen soll wei-
terhin möglich bleiben. Mithin dienen meine Anordnungen 
zu II. und III. dem erhöhten Gesundheitsschutz der Bevölke-
rung und sind geeignet, um weitere Infektionen zu verhin-
dern. Zur Gesundheitssicherung der Bevölkerung ist es not-
wendig, Abstände im Rahmen der Zusammenkünfte von 
großen Menschengruppen bei Veranstaltungen zu erhöhen 
und zulässige Veranstaltungen unter weitergehende Hygiene- 
und Infektionsschutzmaßnahmen zu stellen. Hier spricht die 
allgemeine Lebenserfahrung dafür, dass bei großen Men-
schenansammlungen Abstandspflichten nicht in dem gebote-
nen Maße eingehalten werden. Die Ausweitung der Kontroll-
maßnahmen für öffentliche Veranstaltungen jeglicher Art 
sowie für Sportveranstaltungen im Innenbereich stellen die 
einzigen wirksamen Anordnungen dar, die mir zur Verfügung 
stehen. Um das Ziel zu erreichen, hier eine Verbreitung des 
Virus zu verhindern oder zu verzögern, besteht die dringende 
Veranlassung, die oben genannten Maßnahmen für die ge-
nannten Veranstaltungen anzuordnen.

Die Einschränkung der Zuschauerzahlen auf die vorhandene 
Raumkapazität der jeweiligen Veranstaltung durch Einhal-
tung von 2,00 m Abstand zwischen Haushaltsgemeinschaften 
soll dazu dienen, ein vollständiges Verbot von öffentlichen 
Veranstaltungen, Kulturveranstaltungen, Konzerten, Auffüh-
rungen und ähnlichen Veranstaltungen sowie Sportveranstal-
tungen im Innenbereich zu verhindern. Zudem fördern die er-
höhten Kontrollpflichten (z.B. zusätzliche Ordner, 
Überprüfung der korrekten Personendaten) die tatsächliche 
Durchsetzung der bereits geltenden Vorgaben und Verhal-
tenspflichten aus der CoronaSchVO. Ferner ist die Ein-
schränkung der Personenzusammensetzung auf Haushaltsge-
meinschaften unter Wahrung des erhöhten Abstands unter 
diesen dienlich, evtl. auftretende Infektionsfälle nicht auf 
eine große Anzahl weiterer Haushalte zu übertragen und da-
mit das Infektionsgeschehen zu bremsen.

Darüber hinaus ist es aufgrund der Überschreitung des Wer-
tes von 35 in der 7-Tage-Inzidenz durch die drastisch steigen-
den Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und der wei-
terhin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 
Infektionen erforderlich, weitere - über den Regelungsinhalt 
der CoronaSchVO hinausgehende – kontaktreduzierende 
Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik zu 
ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. Jeder nähere 
Kontakt zu Mitmenschen beinhaltet ein derart großes Gefah-
renpotential, so dass nur durch die Ausweitung der Schutz-
maßnahmen bei Veranstaltungen bzw. durch den Prüfprozess 
und die Reduzierung der Teilnehmerzahlen bei privaten Fes-
ten im Rahmen der hier angeordneten Maßnahmen einer wei-
teren Ausbreitung von Infektionen durch den SARS-CoV-2 
Virus entgegengewirkt werden kann, ohne dass erneut ein ge-
nerelles Verbot für derartige Zusammenkünfte ausgespro-
chen werden muss.

Das Interesse der Allgemeinheit an der allgemeinen Gesund-
heitssicherung sowie der individuellen Erhaltung der Ge-
sundheit wiegt deutlich schwerer, als das private Interesse an 
der Teilnahme an kulturellen und sozialen Kontakten bei Ver-
anstaltungen oder privaten Feiern sowie die finanziellen und 
wirtschaftlichen Interessen der jeweiligen Veranstalter oder 
Betreiber. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit erfolgt eine 
zeitliche Befristung dieser Anordnungen. 
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Hinweis:

Die Regelungen der Allgemeinverfügung der StädteRegion 
Aachen vom 30.09.2020 zur Umsetzung von Schutzmaßnah-
men, die der Verhütung und Bekämpfung einer weiteren Aus-
breitung des Coronavirus SARS-CoV-2 in Einrichtungen mit 
umfassendem Leistungsangebot (EuLA) und anbieterverant-
worteten Wohngemeinschaften nach dem Wohn- und Teilha-
begesetz auf dem Gebiet der Stadt Alsdorf dienen, bleiben 
hiervon unberührt. 
Die Regelungen der Allgemeinverfügung der StädteRegion 
Aachen vom 02.10.2020 zur Umsetzung von Schutzmaßnah-
men, die der Verhütung und Bekämpfung einer weiteren Aus-
breitung des Coronavirus SARS-CoV-2 auf dem Gebiet der 
Stadt Alsdorf dienen, bleiben hiervon unberührt.

Bekanntmachung:

Diese Allgemeinverfügung wird gemäß § 41 Abs. 3 und 4 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen (VwVfG NRW) auf der Internetseite der Städte-
Region Aachen öffentlich bekannt gemacht. 

Sofortige Vollziehung: 

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar 
nach § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG. Die Anfechtungs-
klage hat damit gem. § 80 Abs. 2 Ziff. 3 Satz 1 VwGO keine 
aufschiebende Wirkung. Dies bedeutet, dass die Allgemein-
verfügung auch bei Klageerhebung zu befolgen ist.

Beim Verwaltungsgericht Aachen kann gemäß § 80 Abs. 5 
VwGO die Herstellung der aufschiebenden Wirkung bean-
tragt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Mo-
nates nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Aa-
chen, Justizzentrum, Adalbertsteinweg 92, 52070 Aachen, 
erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle beim Ver-
waltungsgericht zu erklären.

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektroni-
schen Dokuments an die elektronische Poststelle des Ge-
richts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss 
für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss 
mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verant-
wortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermitt-
lungsweg gem. § 55a Abs. 4 VwGO eingereicht werden. 

Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten techni-
schen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer 
Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbe-
dingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das 
besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer 
Rechtsverkehr-Verordnung – ERVV) vom 24.11.2017 
(BGBl. I S. 3803) in der zurzeit gültigen Fassung.

Sollte die Frist durch eine_n von Ihnen Bevöllmächtigte_n 
versäumt werden, würde dessen Verschulden Ihnen zuge-
rechnet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite 
www.justiz.de.

Ordnungswidrigkeit:

Ordnungswidrig handelt gem. § 18 Abs. 3 CoronaSchVO 
i.V.m. § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG, wer vorsätzlich oder fahrläs-
sig einer vollziehbaren Anordnung gem. § 28 Abs. 1, Satz 1 
oder Satz 2 IfSG, jeweils auch in Verbindung mit einer 
Rechtsverordnung nach § 32 Satz 1 IfSG, zuwiderhandelt. 
Die Ordnungswidrigkeit kann gem. § 73 Abs. 2 IfSG mit ei-
ner Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Strafbarkeit:

Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
wird bestraft, wer eine in   § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG bezeich-
nete vorsätzliche Handlung begeht und dadurch eine in § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 IfSG genannte Krankheit oder einen in § 
7 IfSG genannten Krankheitserreger verbreitet (§ 74 IfSG).

Aachen, den 08.10.2020 Der Städteregionsrat
 Dr. Tim Grüttemeier
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